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Norm

AuslBG §12b Z1;

MRK Art6 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

VwGVG 2014 §24 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Beim Verfahren betre:end die Zulassung von Ausländern zu einer Beschäftigung als Schlüsselkraft handelt es sich um

ein "civil right" im Sinn der Rechtsprechung des EGMR (vgl. EGMR 27.7.2006, Jurisic und Collegium Mehrerau gegen

Österreich, Nr. 62539/00; 27.7.2006, Coorplan-Jenni GmbH und Hascic gegen Österreich, Nr. 10523/02). Die Parteien

haben bei einer solchen Entscheidung über zivilrechtliche Ansprüche oder VerpDichtungen grundsätzlich ein Recht

darauf, dass ihre Angelegenheit in einer ö:entlichen mündlichen Verhandlung vor dem in der Sache entscheidenden

Gericht erörtert wird, außer wenn weder eine Tatsachen- noch eine Rechtsfrage aufgeworfen wurde, deren Lösung

eine mündliche Verhandlung erfordert hätte (vgl. VwGH 17.2.2015, Ra 2014/09/0007).
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